
OKREIS 
COESFELD 
Der Landrat 

Kreis Coesfeld. 48651 Coesfeld 

WoltersPartner 

Architekten & Stadtplaner GmbH 

z. Hd. Herrn Lang 

Postfach 1945 

48639 Coesfeld 

Hausanschrift: 
Postanschrift: 

Abteilung: 
Geschäftszeichen: 

Auskunft: 
Raum: 

Telefon-Durchwahl: 
Telefon-Vermittlung: 

Telefax: 
E-Mail: 

Internet: 

Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld 
48651 Coesfeld 
01 - Büro des Landrats 

Frau Stöhler 
Nr. 136, Gebäude 1 
02541 / 18-9111 
02541 / 18-0 
02541 / 18-9198 
Martina.Stoehler@kreis-coesfeld.de  
www.kreis-coesfeld.de  

Datum: 20.12.2017 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Wochenendhausgebiet Stevede" 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Lang, 

zu dem o.g. Verfahren nimmt der Kreis Coesfeld wie folgt Stellung: 

Den vorgelegten Unterlagen wird seitens der Brandschutzdienststelle zugestimmt, 

wenn die hiermit vorgeschlagenen Bedingungen, Auflagen und Hinweise 

berücksichtigt werden: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Coesfeld aufgrund der 

auswärtigen Lage des Plangebietes und der damit zu erwartenden Fahrzeiten der 

Feuerwehr unter Beteiligung ihrer Feuerwehr den Brandschutzbedarfsplan 

risikoorientiert überprüfen und ggf fortschreiben sollte (BHKG § 3 (3)). 

Die Löschwasserversorgung des Plangebietes wird über drei bereits 

vorhandene Unterflurhydranten eines Hydrantennetzes im Bereich der zentralen 

Erschließungsstraße sowie einem südlich des Areals vorhandenen 

Löschwasserteich gern. DIN 14210 mit einem Volumen von 200 m3 sichergestellt. 

Neben dieser Löschwasserversorgung des Plangebietes wird gemäß Begründung 

zum Bebauungsplan zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im nördlichen 

Teil des Plangebietes zusätzlich ein unterirdischer Löschwasserbehälter an der 

nordöstlichen und ein weiterer unterirdischer Löschwasserbehälter an der 

nordwestlichen Seite des Areals von jeweils mindestens 48 m3 Volumen ergänzt. 

Der dargestellten Löschwasserversorgung stimme ich zu! 

Die zwei neuen Löschwasserbehälter von jeweils mindestens 48 m3 

Volumen müssen gern. DIN 14230 errichtet werden und müssen jeweils mit einer 

Konten der Kreiskasse Coesfeld: 

Sparkasse Westmünsterland 

.IRAN DEM 4015 4530 0059 0013 70 

BIG WELADE3WXXX 

VR-Bank Westmünsterland eG 

IBAN DE68 4286 1387 5114 9606 00 

BIC GENODEM1BOB 

Postbank Dortmund 

IRAN 0E67 4401 0046 Q001 9294 60 

BIC PBNKDEFF 

Sie erreichen uns ... 

Mo. — Do. 8.30 — 12.00 Uhr 

und 	14.00 — 16.00 Uhr 

Fr. 	8.30— 12.00 Uhr 

und nach Terminabsprache 



geeigneten Löschwasserentnahmeeinrichtung (A- Sauganschlüsse nach DIN 
14244) versehen sein. Mit der Feuerwehr Coesfeld ist die Anordnung des 
Sauganschlusses vor Ausführung abzustimmen. 

Wird/ist der vorhandene Löschwasserteich eingezäunt und mit einer 
Toranlage gesichert, ist der Verschluss des Tores so auszubilden, dass er im 
Schadensfall durch die Feuerwehr schnell und gewaltfrei (z.B. durch ein 
Feuerwehrschlüsseldepot) geöffnet werden kann. 

Der Löschwasserteich, die Löschwasserbehälter sowie die Hydranten sind 
durch geeignete Maßnahmen so zu pflegen und zu warten (z.B. regelmäßige 
Entschlammung, Wasserhaltung, Funktionstest), dass jederzeit Löschwasser 
entnommen werden kann. 

Der Feuerwehr Coesfeld ist die Gelegenheit zu geben sich mit der 
Löschwasserversorgung nach Fertigstellung vertraut zu machen und ggfs. eine 
Saugprobe durchzuführen. 

Da das Wochenendhausgebiet eingezäunt und mit Toranlagen gesichert ist, 
sind die Verschlüsse der Tore und Türen so auszubilden, dass sie im Schadensfall 
durch die Feuerwehr schnell und gewaltfrei (z.B. durch ein 
Feuerwehrschlüsseldepot, Feuerwehrschlüsselrohr, max. Einsatz eines 
Bolzenschneidgerätes) geöffnet werden können. Dies gilt gleichermaßen für 
Schranken im Bereich der Hauptzufahrt auf das Gelände. 

Sofern Aufenthaltsräume vorhanden sind, deren Fußboden über dem Niveau 
der erdgeschossigen Bauweise liegt (gilt für den Teilbereich S01*) und der zweite 
Rettungsweg aus dem Obergeschoss gemäß § 17 Bau° NRW über Rettungsgeräte 
der Feuerwehr sichergestellt werden soll, ist durch die Stadt Coesfeld zu prüfen, ob 
hier von einer (erheblichen) Überschreitung der Hilfsfrist auszugehen ist. Liegt eine 
(erhebliche) Überschreitung der Hilfsfrist vor, ist der zweite Rettungsweg baulich 
(z.B. 2. notwendige Treppe, 2. Rettungsweg über benachbarten Brandabschnitt) 
sicher zu stellen. 

Die internen Erschließungsstraßen müssen für Feuerwehrfahrzeuge 
ausreichend befestigt und tragfähig sein (für eine Achslast von 10 t). 

Die in dem Bebauungsplan dargestellten sog. Feuerwehraufstellflächen sind 
dauerhaft freizuhalten und mit Hinweisschildern nach DIN 4066 mit der Aufschrift 
„Feuerwehraufstellfläche" zu kennzeichnen 

Im Rahmen der sich anschließenden Baugenehmigungsverfahren ist darauf 
hinzuwirken, dass zur Abwehr von Entstehungsbränden in jedem Haus ein für die 
Brandklassen A, B und C geeigneter Feuerlöscher mit mindestens 6 kg 
Löschmittelinhalt vorzuhalten ist. Im Bereich Verwaltung sind mindestens zwei 
geeignete Feuerlöscher einsatzbereit vorzuhalten. 

Für das Plangebiet ist ein Feuerwehrplan (Übersichtsplan) orientierend an 
der DIN 14 095 zu erstellen und der örtlich zuständigen Feuerwehr als 
Einsatzunterlage in der erforderlichen Art und Anzahl zu übergeben. Im 
Feuerwehrplan ist unter anderem auf Art und Verlauf der vorhandenen 



Überlandleitung und die daraus resultierende elektrische Gefahr an der 
Einsatzstelle hinzuweisen. 

Auf der Grundlage der geruchstechnischen Berechnung des Büros Richters & Hüls 
(Gutachten Nr. G-4270-01/1 vom 30.05.2017) werden gegen das Vorhaben seitens 
des Aufgabenbereiches Immissionsschutz keine Bedenken erhoben. 

Hinweis:  
Im Punkt 9 „Immissionsschutz" der Begründung wird auf die Untersuchung G-4270-
01 vom März 2017 verwiesen. 

Das Kompensationskonzept wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. Der Planung wird zugestimmt. Das Plangebiet liegt innerhalb des 
Landschaftsplanes Coesfelder Heide-Flamschen, der hier jedoch keine 
Festsetzungen trifft. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes tritt der Landschaftsplan 
zurück. 

Die übrigen Fachdienste erheben keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

- if 
Stöhler 
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Strqßen.N=w:
Londesbetrieb Stroßenbou Nordrhein-Westfolen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-West falen

Regionalniederlassung Münsterland

Postfach l64l 48616 Coesfeld

WoltersPartner

Architekten & Stadtplaner GmbH
Postfach 1945

48639 Coesfeld

Straßen.NRW-Betriebssitz . Postfach l0 16 53 . 45816 Gelsenkirchen .

Telelon: 0209/3808-0

Intemet: www.strassen.nru'.de E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de

Landesbank Hessen-Thüringen BLZ 30050000. Konto-Nr 40058I5

IBAN: DE20300500000004005815 BIC: WELADEDD

Steuemummer: 3 19 / 59221 53 16

Regionalniederlassung Münsterland

Kontall: Frau Hiller

Telefon: 02541/742-124

Fax: 025411742-271

E-Mail: ingeborg.hiller@strassen.nrw.de

Zeichen: 203014403a|1.13.03.07{oesfeld-123

(Bei Antworten bitte angeben.)

Datum: 20.12.2017

Regional niederlassung .\Iünsterland

Wahrkamp 30 48653 Coesfeld

Postfach 1641 48636 Coesfeld

Telefon: 025411742-0

kontakt.ml-msl@strassen.nrw. de

Stadt Coesfeld

- Bebauungsplan Nr. l23,,Wochenendhausgebiet Stevede"

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

lhr Schreiben vom 20.11.2017 - Herr Lang -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das von lhnen ausgewiesene Plangebiet liegt abseits von Bundes- und Landesstraßen
und wird auch von Planungen des Landesbetriebes Straßen NRW - Regionalniederlassung
Münsterland - nicht berührt.

lm Rahmen der Behördenbeteiligung werden somit von hier zu o.g Planverfahren keine
An reg ungen vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen
l.A.

,{7 7 ,/,'7. .lt,i(,./
lngeborg Hiller

\A/,;iiüi s i:.:ir'





Von: fernleitungsauskunft@evonik.com
Betreff: Anfrage nicht betroffen! - Bebauungsplan Nr. 123 "Wochenendhausgebiet Stevede"
Datum: 23. November 2017 um 12:07

An: Karin Wilhelm karin.wilhelm@wolterspartner.deAUSKUNFTSANFRAGE VOM 22.11.2017; Fernleitungen nicht betroffen Sehr geehrte Damen und Herren, an den in Ihrer Anfrage bezeichneten Stellen verlaufen keine der durch uns betreuten Fernleitungen. Bebauungsplan Nr. 123 "Wochenendhausgebiet Stevede" Unser Betreuungsbereich umfasst die Fernleitungen folgender Eigentümer / Betreiber: ARG mbH & Co. KG AIR LIQUIDE Deutschland GmbH (teilweise) BASF SE (nur Propylenfernleitung LU-KA und Ethylenfernleitung KE-LU) Covestro AG (nur CO-Pipeline) EPS Ethylen-Pipelines Süd GmbH & Co. KG K+S KALI GmbH (teilweise) OXEA Infrastructure GmbH & Co. KG PRG Propylenpipelines Ruhr GmbH & Co. KG TanQuid GmbH & Co. KG (teilweise) Westgas GmbH Evonik Technology & Infrastructure GmbH Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage. gez. Droste                gez. Ostendorf Dieses	Dokument	ist	ohne	Unterschri0	gül4g. Bi#e	beachten	Sie,	dass	Sie	uns	auch	über	das	kostenfreie	BIL-Portal	für	Leitungsauskün<e	erreichen: h#ps:portal.bil-leitungsauskun<.de/login Mit freundlichen Grüßen
FernleitungsauskunftLogistics - PipelinesTelefax +49 2365 49-4177fernleitungsauskunft@evonik.comEvonik Technology & Infrastructure GmbHGebäude Elbestraße 7 Paul-Baumann-Straße 1 / PB 4445772 Marlwww.evonik.de 
AufsichtsratThomas Wessel, VorsitzenderGeschäftsführungGregor Hetzke, VorsitzenderDr. Clemens Herberg, Stefan BehrensSitz der Gesellschaft ist EssenRegistergerichtAmtsgericht EssenHandelsregister B 25884Diese E-Mail samt Anlagen ist vertraulich und nur für den genannten Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlicherhalten haben, so unterrichten Sie bitte hierüber den Absender und löschen Sie bitte endgültig alle erhaltenen Informationen. Sie sind nichtbefugt, unbeabsichtigt erhaltene Informationen Dritten zu offenbaren, sie zu kopieren, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zuverwenden. 



Wolters partner

20, Dez, Z0ll

Stadtwerke Coesfeld GmbH, Postfach 1861, 48638 Coesfeld

WoltersPartner

Architekten & Stadtplaner GmbH
Postfach 19 45
48639 Coesfeld

Bebauungsplan Nr. 1 23 "Wochenendhausgebiet Stevede"

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes

Stadtwerke Coesfeld GmbH keine Bedenken erhoben.

Die Hinweise unserer Stellungnahme vom 26.06.2017

gen Beteiligung sind berücksichtigt worden.

Mit besten Grüßen
STADTWERKE COESFELD GmbH

werden von Seiten der

im Rahmen der frühzeiti-

Sta dtwe rke

Coesfeld

Nähe. Kraft. Bewegung.

Stadtwerke Coesfeld GmbH

Dülmener Straße 8o

48653 Coesfeld

Telefon oz54r 929-o
Telefax oz54r g2g-loo

www.stadtwerke-coesfe ld.de

lhr Zeichen

Unser Zelchen
Bü/Sch

Ansprechpartner/-in
Bemhard Büning

E-Mail
b. buening@stadtwerke-coesfeld.de

Durchwahl
929-261

Datum
18.12.2017

Geschäftsführer

Markus Hilkenbach

Handelsregister

Amtsgericht Coesfeld HRB r488

Ust.-l DN r.: DE t2.44681 o9

Bankverbind u ng rückseitigl

ppa..

Andreas Böhmer

i. A.

vz
Bernhard Büning





Von: ZentralePlanungND ZentralePlanungND@unitymedia.de
Betreff: AW: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung der Stadt Coesfeld
Datum: 18. Dezember 2017 um 08:19

An: Karin Wilhelm karin.wilhelm@wolterspartner.deSehr	geehrte	Frau	Wilhelm,	zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit Schreiben vom 05.07.2017 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. Herzliche Grüße Zentrale PlanungNetwork Deployment 		www.unitymedia.de Unitymedia NRW GmbH I Postfach 10 20 28 I 34020 KasselHandelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 55984Geschäftsführung: Lutz Schüler (Vorsitzender) | Gudrun Scharler | Christian Hindennach | Dr. Herbert Leifker |Winfried Rapp Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist.   
Von: Karin Wilhelm [mailto:karin.wilhelm@wolterspartner.de] 
Gesendet: Mittwoch, 22. November 2017 14:38
An: martina.stoehler@kreis-coesfeld.de; bauleit@ihk-nordwestfalen.de; verena.thiemann@hwk-muenster.de; plan3.hs-coe@strassen.nrw.de; ZentralePlanungND; a.winschel@telekom.de;b.buening@stadtwerke-coesfeld.de; sabine.tiemann@lwl.org; fernleitungsauskunft@evonik.com;Lb.Naturschutz@t-online.de; Berning, Rudolph; Richard.Schulze-Holthausen@coesfeld.de; UweDickmanns; theo.reckert@coesfeld.de; coesfeld@lwk.nrw.de; Baumgart, Martin; Anne Brodkorb;stadt@billerbeck.de; stadtentwicklung@duelmen.de; info@nottuln.de; info@reken.de;wissmann@gescher.de; fremdplanung@pledoc.de; leitungsauskunft@thyssengas.com;rolf.hackling@coesfeld.de; peter.brunsbach@remondis.de
Cc: hubertus.brueggemann@coesfeld.de; Emmerich, Katja
Betreff: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung der Stadt Coesfeld Sehr geehrte Damen und Herren, als Anlage übersende ich das Schreiben für die Beteiligung der Behörden undsonstigen Trägern öffentlicher Belange mit der Mitteilung zur öffentlichen Auslegunggem. § 4(2) BauGBStadt Coesfeld-





Wolti; r-" Pa rt

0 8. Dez.

Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen

Regionalforstemt Münsterland
Albrecht-ThaerSlraße 22,481 47 Mü nster

Wolters Partner
Architekten & Stadtplaner GmbH
Daruper Straße 15

48653 Coesfeld

Bebauungsplan Nr. l23 "Wochenendhausgebiet Stevede" - Stadt
Coesfeld
lhr Schreiben vom 20.11.2017
Aktenzeichen: ---
hier: Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Lang,

gegen oben genannte Planung
Münsterland keine Bedenken.

bestehen aus Sicht des Regionalforstamtes

07.12.2017

Seite 1 von 1

Aktenzeichen

3'10-1 1-01.023 2017 _104

bei Antwort bitte angeben

Herr Baumgart

Fachgebiet Hoheit

Telefon C251 91797-453

Telefax 0251 91797-470

martin.baumgart@wald-u nd-

holz.nruu.de

Bankverbindung

Helaba

Konto :4 011 912

BLZ 300 500 00

IBAN: DE10 3005 0000 0004

0119 12

BIC/SWIFT. WELA DE DD

Ust.-ld.-Nr DE 814373933

Steuer-Nr. 337 1591 413348

Dienstgebäude und

Liefera nsch rift:

Regionalforstamt M ünster-

land

Albrecht-Thaer-Straße 22

48147 Münster

Telefon 0251 91797-440

Telefax 0251 91797-470

muensterland@wald-und-

holz.nrw.de

www.wald-und-holz. nnry.de

FreundliclTg Grüße

' ,[t'.\a, L'Lvn\ 1t1-(
i. A, Martl#aumgart Q

t lz
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rso smt ltso la00lloHsas laool





Von: Berning, Rudolph Rudolph.Berning@coesfeld.deBetreff: AW: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung der Stadt CoesfeldDatum: 4. Dezember 2017 um 09:14An: Karin Wilhelm karin.wilhelm@wolterspartner.deSehr	geehrte	Frau	Wilhelm,	aus	straßenverkehrsrechtlicher	Sicht	werden	weiterhin	keine	Bedingungen	gesetzt.	Mit	freundlichen	Grüßen	Rudolph Berning _________________________________________________ STADT COESFELD DER BÜRGERMEISTER Fachbereich Ordnung und Soziales - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten -Bernhard-von-Galen-Straße 10 48653 Coesfeld _________________________________________________ Tel.: +49 (0) 2541 939 2421 Fax: +49 (0) 2541 939 7550 Mobil: +49 (0) 176 345 963 37E-Mail: rudolph.berning@coesfeld.de Internet: www.coesfeld.de COESFELD - Die ZukunftsSTADT im Münsterland 
Von:	Karin	Wilhelm	[mailto:karin.wilhelm@wolterspartner.de]	
Gesendet:	MiFwoch,	22.	November	2017	14:38
An:	marPna.stoehler@kreis-coesfeld.de;	bauleit@ihk-nordwesSalen.de;verena.thiemann@hwk-muenster.de;	plan3.hs-coe@strassen.nrw.de;zentralePlanungND@unitymedia.de;	a.winschel@telekom.de;	b.buening@stadtwerke-coesfeld.de;	sabine.Pemann@lwl.org;	fernleitungsauskunW@evonik.com;	Lb.Naturschutz@t-online.de;	Berning,	Rudolph	<Rudolph.Berning@coesfeld.de>;	Schulze-Holthausen,	Richard<Richard.Schulze-Holthausen@coesfeld.de>;	Dickmanns,	Uwe<Uwe.Dickmanns@coesfeld.de>;	Reckert,	Theo	<Theo.Reckert@coesfeld.de>;coesfeld@lwk.nrw.de;	Baumgart,	MarPn	<marPn.baumgart@wald-und-holz.nrw.de>;	AnneBrodkorb	<anne.brodkorb@rosendahl.de>;	stadt@billerbeck.de;stadtentwicklung@duelmen.de;	info@noFuln.de;	info@reken.de;	wissmann@gescher.de;fremdplanung@pledoc.de;	leitungsauskunW@thyssengas.com;	Hackling,	Rolf<Rolf.Hackling@coesfeld.de>;	peter.brunsbach@remondis.de
Cc:	Brüggemann,	Hubertus	<Hubertus.Brueggemann@coesfeld.de>;	Emmerich,	Katja<Katja.Emmerich@coesfeld.de>
Betreff:	Beteiligung	der	Träger	öffentlicher	Belange	an	der	Bauleitplanung	der	Stadt	Coesfeld Sehr geehrte Damen und Herren, als Anlage übersende ich das Schreiben für die Beteiligung der Behörden undsonstigen Trägern öffentlicher Belange mit der Mitteilung zur öffentlichen Auslegunggem. § 4(2) BauGBStadt Coesfeld
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